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Regeste
Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezem­ber 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Aus­nahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungs­gericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwer­de und entscheidet auf dem Gebiet des Asylrechts endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).
E. 1.2.1
Die Beschwerde ist fristgerecht eingereicht (Art. 108 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung bezie­hungsweise Änderung; sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1 VwVG).
E. 1.2.2
Die Rechtsmitteleingabe trägt keine Unterschrift. Gemäss Art. 52 Abs. 1 VwVG hat die Beschwerdeschrift die Unterschrift des Beschwerdeführers respektive der Beschwerdeführerin oder ihres Vertreters zu enthalten. Nach Art. 52 Abs. 2 VwVG wird der Beschwerdeführerin eine kurze Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde eingeräumt, wenn diese den Anforderungen von Art. 52 Abs. 1 VwVG nicht genügt und nicht offen­sichtlich unzulässig ist. Mit dem Erfordernis einer Originalunterschrift soll in der Verwaltungsrechtspflege vorab die Gefahr einer Manipulation aus­geschlossen werden, insbesondere die Möglichkeit einer Beschwerde­einreichung durch eine vom Verfügungsadressaten nicht autorisierte Dritt­person (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asyl­rekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 16 E. 2d). Aufgrund der zu einem grossen Teil wörtlichen Übereinstimmung der Be­schwerdeschrift mit den früheren Schreiben der Beschwerdeführerin kön­nen keine vernünftigen Zweifel daran bestehen, dass die Beschwerdeein­gabe vom 20. November 2010 der Beschwerdeführerin zuzurechnen ist und von dieser eingereicht wurde. Deshalb kann im vorliegenden Fall die Frage nach der Autorenschaft und dem "Beschwerdeverursacher" mit hin­reichender Bestimmtheit beantwortet werden. Aus prozessökonomischen Gründen rechtfertigt es sich deshalb, unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Vorschrift von Art. 52 VwVG und als Ausdruck des Verbots des überspitzten Formalismus auf die Ansetzung einer Nachfrist zu ver­zichten. Die Beschwerde wurde somit formgerecht eingereicht.
E. 1.2.3
Die Beschwerde wird mithin als frist- und formgerecht eingereicht betrachtet und es wird auf sie eingetreten.
E. 2
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf einen Schriften­wechsel verzichtet.
E. 3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).
E. 4.1
Eine gesuchstellende Person, die sich noch in ihrem Heimatstaat be­fin­det, kann zwar verfolgt im Sinne von Art. 3 AsylG und demzufolge schutz­bedürftig sein. Um aber die Flüchtlingseigenschaft erfüllen zu können, muss sie gemäss den Bestimmungen der Flüchtlingskonvention das Hei­matland verlassen haben. Die Beschwerdeführerin befindet sich in ihrem Heimatstaat und erfüllt somit die Voraussetzung des Verlassens des Hei­matlandes nicht.
E. 4.2
Das Bundesamt bewilligt Asylsuchenden die Einreise in die Schweiz zur Abklärung des Sachverhalts, wenn ihnen nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder Aufenthaltsort zu bleiben oder in einen anderen Staat auszureisen (Art. 20 Abs. 2 AsylG). Unzumutbar ist ein Verbleib na­mentlich dann, wenn die asylsuchende Person schutzbedürftig ist. Schutzbedürftig im Sinne des Asylgesetzes sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachtei­len ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Ge­fährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen un­erträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 AsylG). Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen, wobei den Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben der erforderlichen Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz, die Möglichkeit der Schutzge­währung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu anderen Staaten, die praktische und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche sowie die voraussichtlichen Eingliederungsmöglichkeiten in der Schweiz in Betracht zu ziehen (vgl. EMARK 2004 Nr. 21 E. 2b, EMARK 1997 Nr. 15 E. 2e-g). Ausschlaggebend für die Erteilung der Einreisebewilligung ist dabei die Schutzbedürftigkeit der betroffenen Personen (vgl. EMARK 1997 Nr. 15 E. 2c), mithin die Prüfung der Frage, ob eine Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht wird und ob der Verbleib am Aufenthaltsort für die Dauer der Sachverhaltsabklärungen zugemutet werden kann. Relevant für die Beurteilung der Gefährdung ist der Zeitpunkt des Entscheides der zuständigen Asylbehörde (BVGE 2007/31 E. 5.3, EMARK 2005 Nr. 18 E. 5.7.1).
E. 5.1
Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) führt die schweizerische Vertretung im Ausland mit der asylsuchenden Person in der Regel eine Befragung durch. Ist dies nicht möglich, fordert sie die asylsuchende Per­son nach Abs. 2 auf, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten. Im Urteil BVGE 2007/30 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass auf die Befragung ausnahmsweise verzichtet werden kann, wenn diese faktisch oder aus organisatorischen oder kapazitätsmässigen Gründen unmöglich ist. In diesen Fällen muss sie die gesuchstellende Person, soweit möglich und notwendig, mittels eines individualisierten Schreibens auffordern, ihre Gründe für das Asylgesuch schriftlich einzureichen. Ist der Sachverhalt schon aufgrund des eingereichten Asylgesuchs rechtsgenüglich erstellt, kann sich eine Befragung ebenfalls erübrigen; zeichnet sich ein negativer Entscheid ab, ist diesbezüglich das rechtliche Gehört zu gewähren. Das BFM muss den Verzicht auf eine Befragung in der Verfügung begründen.
E. 5.2
Die Schweizerische Botschaft in Colombo und das BFM verzichteten im vorliegenden Fall auf eine mündliche Befragung der Beschwerdeführe­rin. Die Botschaft machte dafür Personalmangel geltend. Als Ersatzmass­nahme sandte die Botschaft der Beschwerdeführerin am 12. September 2008 ein Schreiben mit der Aufforderung, detailliert darzulegen, welche Probleme sie in Sri Lanka habe, wieso sie ihr Heimatland verlassen wolle, wieso sie Probleme habe, was sie zu ihrem Schutz bisher unternommen habe und ob sie nicht in einem anderen Teil Sri Lankas Schutz suchen könnte. In ihrer Antwort machte die Beschwerdeführerin grösstenteils wörtlich die gleichen Ausführungen wie in ihrer ersten Eingabe. Sie machte keine genaueren Angaben zur Art und Intensität der Verfolgung und stellte ohne nähere Begründung fest, sie könne aus Sicherheitsgründen an keinem andern Ort in Sri Lanka leben. Das BFM gewährte der Beschwerdeführerin am 20. Juli 2010 das rechtli­che Gehör und führte aus, es betrachte den Sachverhalt als erstellt, er­wäge, ihr Asylgesuch abzuweisen und ihr die Einreise in die Schweiz zu verweigern. In ihrer Eingabe vom 17. August 2010 wiederholte die Be­schwerdeführerin noch einmal die bereits bekannten Vorbringen und führte aus, sie lebe immer noch versteckt und werde weiterhin von para­militärischen Gruppen und unidentifizierten Personen verfolgt. Das BFM begründete in seiner ablehnenden Verfügung vom 13. Oktober 2010 den Verzicht auf eine Befragung durch die Botschaft in Colombo da­mit, dass der Sachverhalt rechtsgenüglich erstellt sei. Obwohl das BFM zwischen dem Eingang des Asylgesuchs in der Schweiz am 11. November 2008 und der Gewährung des rechtlichen Ge­hörs am 20. Juli 2010 keine Amtshandlungen vornahm, was eine unüblich lange Untätigkeit darstellt, ist damit festzustellen, dass sowohl die Schweizerische Botschaft wie auch das BFM in der Erstellung des Sach­verhalts korrekt vorgegangen sind. Insbesondere durfte das BFM ange­sichts der oft wörtlich übereinstimmenden Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Tat davon ausgehen, dass diese bezüglich ihrer Schutzbedürftigkeit nichts weiter anzuführen habe und der Sachverhalt deshalb rechtsgenüglich erstellt sei.
E. 6.1
Es ist damit zu prüfen, ob das BFM der Beschwerdeführerin zu Recht die Einreise in die Schweiz verweigert und ihr Asylgesuch abgelehnt hat, weil sie keiner Gefährdung im Sinne von Art. 3 Asyl ausgesetzt und damit nicht schutzbedürftig sei.
E. 6.2
Das BFM stellte zu Recht fest, dass die viermonatige Haft der Be­schwerdeführerin im Zeitpunkt seines Entscheides bereits zweieinhalb Jahre zurückgelegen hat und deshalb ihre Schutzbedürftigkeit nicht zu begründen vermag. Auch die Feststellung, dass zwischen der Gefangen­schaft und dem Wunsch auf Einreise im Zeitpunkt des Entscheides kein Kausalzusammenhang bestehe, und dass das Asylrecht nicht dem Aus­gleich erlittenen Unrechts diene, sind zutreffend und entsprechen der gän­gigen Praxis.
E. 6.3
Weiter führte das BFM aus, die Beschwerdeführerin sei nicht akut gefähr­det, was unter anderem dadurch belegt sei, dass sie ohne Bedingungen freigelassen worden sei, weshalb von keinem fortbestehenden Verfol­gungsinteresse seitens der Behörden auszugehen sei. Ausserdem habe sich die Sicherheits- und Menschenrechtslage seit dem Ende des Bür­ger­krieges im Mai 2009 verbessert und das ganze Land befinde sich erst­mals seit 1983 wieder unter Regierungskontrolle. Auch wenn die Be­schwerdeführerin nach ihrer Darstellung seit ihrer Haftentlassung immer wieder von Sicherheitskräften und unbekannten Personen aufgesucht worden sei, sei sie nie mehr festgenommen worden. Deshalb fehlten kon­krete Anhaltspunkte dafür, dass ihr einreiserelevante Nachteile drohten. Die Beschwerdeführerin bringt in der Beschwerdeschrift dazu vor, die Lage in Sri Lanka habe sich nicht verbessert und die Gesetze zur Be­kämpfung des Terrorismus, unter denen sie verhaftet worden sei, seien noch immer in Kraft. Sie werde weiterhin verfolgt und die paramilitärischen Gruppen, die sie verdächtigten, Beziehungen zur Befreiungsbewegung zu haben, handelten ohne jede Kontrolle, weshalb sie weiterhin in Gefahr sei und zu ihrem Schutz weiterhin nicht in ihrem Haus lebe. Auch ihr Mann, der im Januar 2009 aus Katar zurückgekehrt sei, sei in Gefahr, verhaftet oder entführt zu werden, wenn er nach C._______ komme. Deshalb sei er vorläufig in Colombo, wo er aber nicht bleiben könne. Die Beschwerdeführerin beschränkt sich in ihrer Eingabe vor dem Bundesverwaltungsgericht grösstenteils darauf, die bereits im Verfahren vor der Vorinstanz vorgebrachten Äusserungen zu wiederholen. Diese be­kannten Vorbringen vermögen an der Beurteilung der Vorinstanz nichts zu ändern. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin hat sich die Sicherheits- und Menschenrechtslage in Sri Lanka seit dem Ende des Bürgerkriegs im Mai 2009 erheblich verbessert, wobei in Erinnerung zu rufen ist, dass das Bundesverwaltungsgericht auf die im Zeitpunkt seines Entscheides bestehende Situation abzustellen hat. Insbesondere die Akti­vitäten der paramilitärischen Gruppierungen haben stark abgenommen. Auch wenn die Lage noch nicht befriedigend ist und die Regierung teil­weise rücksichtslos gegen politische Gegner vorgeht, hat sich die Situa­tion seit dem Untergang der LTTE im ganzen Land beruhigt. Da die Be­schwerdeführerin nicht politisch aktiv war und auch sonst keiner beson­ders schutzbedürftigen Gruppe angehört (LTTE-Angehörige, Menschen­rechtsaktivisten, Medienvertreter etc.), kann deshalb davon ausgegangen werden, dass sie nicht schutzbedürftig im Sinne von Art. 3 AsylG ist.
E. 7
Zusammenfassend hat das BFM das Gesuch um Einreise zu Recht abge­lehnt, da die Schutzbedürftigkeit der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 20 i.V.m. Art. 3 AsylG nicht gegeben ist. Auch das Asylgesuch wurde zu Recht abgelehnt, da es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen. Unter diesen Umständen kann auf die Prüfung der Zumutbarkeit der Ausreise in einen Drittstaat verzichtet werden und die Verfügung der Vorinstanz ist zu bestätigen.
E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Be­schwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.
E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten grundsätzlich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG). Aus verwaltungsökonomischen Gründen ist vorliegend in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 letzter Satz VwVG und Art. 6 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesver­waltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf die Erhebung von Verfah­renskosten zu verzichten.
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